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1 Im Zusammenhang mit dem HarmoS-Konkordat.
2 GS 34.637, SGS 640
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Bildungsgesetz

Änderung vom 17. Juni 20101

GS 37.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Bildungsgesetz vom 6. Juni 2002  wird wie folgt geändert:2

§ 3 Absatz 2 und Absatz 3 (Einleitungssatz und Buchstabe a)

 Die Volksschule umfasst den Kindergarten, die Primarschule und die Sekund-2

arschule sowie die darin enthaltenen Angebote der Speziellen Förderung und der
Sonderschulung.

 Im interkantonalen Vergleich werden für die Schulstufen folgende Begriffe3

verwendet:

a. der Kindergarten und die Primarschule werden als Primarstufe bezeichnet;

§ 7 Schulpflicht

 Die Schulpflicht beginnt mit dem ersten Schuljahr der Primarstufe, d.h. mit dem1

ersten Kindergartenjahr.

 Sie dauert in der Regel 11 Jahre und endet mit dem Volksschulabschluss. Sie2

kann sich durch das individuelle Durchlaufen der Volksschule entsprechend
verkürzen oder verlängern.

§ 7a Volksschulabschluss

 Der Volksschulabschluss beinhaltet mindestens die Erfüllung der grundlegen-1

den Anforderungen am Ende der Volksschule.

 Er stellt die Anschlussfähigkeit der Schülerinnen und Schüler an eine weiterfüh-2

rende Ausbildung im Rahmen einer Berufsausbildung oder einer weiterführenden
Schule sicher.

 Der Volksschulabschluss wird zertifiziert.3
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 Für Schülerinnen und Schüler, welche die grundlegenden Anforderungen für4

den Abschluss der Volksschule nicht erreichen, kann der Regierungsrat Aus-
nahmen zum Volksschulabschluss vorsehen.

 Sieht der Regierungsrat Ausnahmen vor, sind alternative Angebote, die zur5

Anschlussfähigkeit oder einer anderweitigen sozialen oder beruflichen Integration
der Schülerinnen und Schüler führen, vorzusehen.

§ 12 Absätze 1 und 3

 Der Unterricht des Kindergartens und der Primarschule findet von Montag bis1

Freitag statt und erfolgt am Vormittag im Rahmen von Blockzeiten. Der Unterricht
am Nachmittag darf drei Lektionen nicht übersteigen.

 Aufgehoben.3

§ 16 Absatz 4

 Der Kanton koordiniert seine Aufgaben im Rahmen der Interkantonalen Verein-4

barung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule.

§ 22 Absätze 1, 2 und 3

 Kinder, die bis zum 31. Juli das 4. Altersjahr vollendet haben, treten auf Beginn1

des nächsten Schuljahres in den Kindergarten ein.

 Aufgehoben.2

 Aufgehoben.3

§ 25 Titel

Angebot und Dauer

§ 25 Absätze 1 und 4

 Aufgehoben.1

 Die Primarschule umfasst sechs Jahresstufen.4

§ 28 Absätze 2 und 3

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende der Sekundarschule ein2

Abschlusszertifikat, welches über die erreichten Leistungen in den einzelnen
Anforderungsniveaus Auskunft gibt. Das Nähere regelt die Verordnung.

 Die Sekundarschule umfasst 3 Jahresstufen.3

§ 44 Absatz 1 Buchstaben b (letzter Satz) und f

 Die Spezielle Förderung umfasst an der Volksschule:1
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b. (…) Die Kleinklasse im 11. Schuljahr des Anforderungsniveaus A wird als
Werkklasse geführt.

f. das Förderangebot für Schülerinnen und Schüler in Französisch, die infolge
der Wohnsitznahme aus einem Kanton mit Englisch als erster Fremdsprache
über ungenügende Französischkenntnisse verfügen.

§ 62a Bildungsmonitoring

Die Entwicklungen und Leistungen der obligatorischen Schule werden regelmäs-
sig im Rahmen eines Bildungsmonitoring über das gesamte schweizerische
Bildungssystem gemäss Art. 10 der Interkantonalen Vereinbarung über die
Harmonisierung der obligatorischen Schule evaluiert.

§ 85 Buchstabe j

Der Bildungsrat hat im Bereich der Volksschule und der Sekundarstufe II folgen-
de Aufgaben:

j. er ist für die kantonalen Aufgaben im Rahmen der Festlegung der Bildungs-
standards und der Lehrpläne, Lehrmittel und Evaluationsinstrumente zu-
ständig.

§ 107 Schulpflicht

Für Schülerinnen und Schüler, welche vor der Einführung der neuen sechsten
Primarschulklasse bereits den Kindergarten, die Primarschule oder die Sekund-
arschule besuchen, dauert die Schulpflicht 10 Jahre und endet in der Regel mit
dem Abschluss der Sekundarstufe I.

§ 107a Verschiebung des Eintrittsalters Primarschule Kindergarten
gemäss § 22 Absatz 1 Bildungsgesetz

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten von § 22 Absatz 1 und erlässt
Vorschriften über die gestaffelte Verschiebung des Stichtages für die Einschu-
lung.

§ 107b Einführung des sechsten Primarschuljahres

Die Einführung des sechsten Primarschuljahres setzt mit dem Schuljahr 2015/16
ein.

§ 107c Einführung der dreijährigen Sekundarschule

Die Einführung der dreijährigen Sekundarschule setzt mit dem Schuljahr 2016/17
ein.
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II.

Das Dekret vom 8. Juni 2000  zum Personalgesetz (Personaldekret) wird wie1

folgt geändert:

§ 5 Absatz 3

Aufgehoben.

III.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten dieser Änderung.

Liestal, 17. Juni 2010 Im Namen des Landrates

der Präsident: Frey

der Landschreiber: Mundschin
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